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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung 1 Scheck 2

Lohn-/Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag 3 10.08.2007 13.08.2007 07.08.2007

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer 4 10.08.2007 13.08.2007 07.08.2007
Gewerbesteuer 5 15.08.2007 20.08.2007 12.08.2007

Grundsteuer 5 15.08.2007 20.08.2007 12.08.2007

Sozialversicherung 6 29.08.2007 entfällt entfällt

08 / 2007

Alle Steuerpfl ichtige

Abgeltungsteuer bei Kapital-
einkünften ab 2009

Im Rahmen der Änderungen der Un-
ternehmensteuern wird die Besteue-
rung der Kapitaleinkünfte im Privat-
vermögen reformiert. Diese Einkünfte 
werden mit einheitlich 25 % besteu-
ert. Soweit die Kapitalertragsteuer an 
der Quelle von ebenfalls 25 % ein-
behalten wurde, ist die Einkommen-
steuer mit dem Steuerabzug abge-
golten. Das bisher gültige Halbein-
künfteverfahren fällt weg.

Neben Zinsen und Dividenden fallen 
auch die Gewinne aus der Veräuße-
rung von Kapitalanlagen unter die 
Kapitaleinkünfte und damit unter die 
Abgeltungsteuer, soweit diese nach 
dem 31.12.2008 erworben werden. 
Veräußerungsgewinne aus „Alt-Kapi-
talanlagen“ sind nach Ablauf der ein-
jährigen Spekulationsfrist weiterhin 
steuerfrei.

Auf Antrag des Steuerpfl ichtigen 
greift die Abgeltungsteuer nicht, son-
dern die Kapitaleinkünfte werden im 
Veranlagungsverfahren dem persön-
lichen Steuersatz unterworfen (Ver-
anlagungsoption). Sowohl bei der 
Veranlagung als auch bei der Ab-
geltungsteuer kommt nur der Sparer 
Pauschbetrag von 801 € (bei zusam-
men veranlagten Ehegatten 1.602 €) 
zum Ansatz. Ein Abzug der tatsäch-
lichen Werbungskosten ist ausge-
schlossen.

Wegen des besonderen Steuersat-
zes von 25 % können Verluste aus
Kapitalvermögen nicht mit positiven
Einkünften aus anderen Einkunfts-
arten ausgeglichen werden. Die Ver-
luste aus Kapitalvermögen werden 
vorgetragen und mit positiven Kapi-
taleinkünften der Folgejahre ver-
rechnet. Verluste aus Aktienver-
käufen können allerdings nur mit
Gewinnen aus Aktienverkäufen ver-
rechnet werden.

Termine August 2007

 1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
 Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen 
werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis 
der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben.

 2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 3 Für den abgelaufenen Monat.
 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern  

mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
 5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank-

arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfi ehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem 
Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen abgestimmt werden.
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

 6 Wo Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist, gilt statt des 15.08. der 16.08.

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, 
zu denen die Steuern fällig werden:

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat August 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktu-
eller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, 
Wirtschaft und Recht zusammengestellt.

Das Unternehmensteuerreformgesetz hat alle Hürden passiert und wird 
zum 01.01.2008 in Kraft treten. Zur Gegenfi nanzierung der Körperschaft-
steuersenkung von 25 % auf 15 % wird u. a. die degressive Abschreibung 
abgeschafft, sog. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind nur noch bis zu 
einem Betrag von 150 € sofort abzugsfähig und bei der Gewerbesteuer, 
die nicht mehr als Betriebsausgabe abgezogen werden kann, sind die 
Hinzurechnungen ausgeweitet worden.

Eltern mit in Berufsausbildung befi ndlichen Kindern müssen beachten, 
dass die Familienkasse die Einkünfte des Kindes selbst errechnet.
Es ist möglich, dass sich die Familienkasse nicht an den Einkommen-
steuerbescheid des Kindes hält und z. B. Werbungskosten, die das
Finanzamt berücksichtigt hat, nicht anerkennt.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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Unternehmer

Unternehmensteuerreform 2008 –
Änderungen bei der Körperschaft-
steuer

Kapitalgesellschaften sind nicht nur 
von Änderungen des Einkommen-
steuergesetzes, z. B. den geringeren 
Abschreibungsmöglichkeiten betrof-
fen. Darüber hinaus sieht das Gesetz 
zur Unternehmensteuerreform 2008 
Neuregelungen bei der Körperschaft-
steuer vor:

▀ Die Körperschaftsteuer wird von 
25 % auf 15 % des zu versteuernden 
Einkommens gesenkt.

▀ Die Zinsschranke gilt auch für 
Kapitalgesellschaften. Allerdings wer-
den die Ausnahmen der Zinsschran-
ke („Konzern- und Escapeklausel“) 
für Kapitalgesellschaften bei Gesell-
schafterfremdfi nanzierungen mo-
difi ziert. Eine solche liegt vor, wenn 
die Finanzierung durch einen zu 
mehr als 25 % unmittelbar oder mit-
telbar beteiligten Anteilseigner, eine 
diesem nahe stehende Person oder 
einen Dritten (z. B. Bank) erfolgt, 
der auf den Anteilseigner oder die 
nahe stehende Person zurückgreifen 
kann. Die Zinsschranke kommt bei 
einer konzernfreien Körperschaft zur 
Anwendung, wenn die Vergütungen 
für Fremdkapital im Rahmen einer 
Gesellschafterfi nanzierung mehr als
10 % der die Zinserträge übersteigen-
den Zinsaufwendungen betragen.

▀ Die Regelungen beim „Mantel-
kauf“ stellen nur noch auf den Anteils-
eignerwechsel ab. Eine Abzugsbe-
schränkung nicht genutzter Verluste 
tritt ein, wenn innerhalb von fünf Jah-
ren mittelbar oder unmittelbar mehr 

als 25 % der Anteile oder Stimm-
rechte an einer Kapitalgesellschaft 
an einen Erwerber oder diesem nahe 
stehende Person übertragen wer-
den. Als ein Erwerber gilt auch eine 
Gruppe von Erwerbern mit gleichge-
richteten Interessen. Gehen mehr als 
25 % aber höchstens 50 % über, wird 
der Verlustabzug quotal versagt. Bei 
mehr als 50 % gehen die Altverluste 
vollständig unter. Das gleiche Schick-
sal wie die Verluste teilt der wegen 
der Zinsabzugsbeschränkung (Zins-
schranke) entstandene Zinsvortrag.

Unternehmensteuerreform 2008 –
Entlastungen bei der Einkommen-
steuer

Mit der Reform der Unternehmen-
steuer will die Koalition die steuer-
liche Attraktivität Deutschlands er-
höhen. Bei der Einkommensteuer 
kommt es zu folgenden wesentlichen 
Entlastungen:

▀ Einzelunternehmer und Mitunter-
nehmer, deren Gewinnanteil mehr 
als 10 % beträgt oder 10.000 € über-
steigt, können auf Antrag den nicht 
entnommenen Gewinn ganz oder 
teilweise mit einem Sonder-Steuer-
satz von 28,25 % versteuern. Begüns-
tigt sind nur Gewinne, die durch
Betriebsvermögensvergleich ermittelt
werden. Einnahmen-Überschuss-Rech-
ner können von der Thesaurierungs-
begünstigung nicht profi tieren. Wird 
der begünstigte Gewinn später ent-
nommen, fi ndet eine Nachversteue-
rung mit 25 % statt.

▀ Die Ansparabschreibung und Exis-
tenzgründerrücklage werden durch 
den Investitionsabzugsbetrag er-
setzt. Bis zu 40 % der künftigen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten 
eines abnutzbaren, beweglichen 
(nicht zwingend neuen) Wirtschafts-
guts des Anlagevermögens können 
(außerhalb der Bilanz) Gewinn min-
dernd abgezogen werden. Die Sum-
me der Abzugsbeträge der letzten 
vier Jahre darf je Betrieb 200.000 €
nicht übersteigen. Der Investitions-
abzugsbetrag kann nur in Anspruch 
genommen werden, wenn das Be-
triebsvermögen von bilanzierenden 
Gewerbetreibenden oder Freibe-
rufl ern am Ende des Abzugsjahres 
235.000 € nicht übersteigt, oder

wenn der Gewinn von Einnahmen-
Überschuss-Rechnern ohne Berück-
sichtigung des Abzugsbetrags bis 
100.000 € beträgt. Weiterhin muss 
die Anschaffung oder Herstellung des 
Wirtschaftsguts in den dem Abzugs-
jahr folgenden drei Wirtschaftsjah-
ren erfolgen. In den beim Finanzamt 
einzureichenden Unterlagen muss 
das begünstigte Wirtschaftsgut sei-
ner Funktion nach benannt werden. 
Es sind auch Verbleibens- und Nut-
zungsvoraussetzungen zu beachten.

▀ Unabhängig davon, ob ein Inves-
titionsabzugsbetrag in Anspruch ge-
nommen wurde, können Betriebe für 
abnutzbare bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens im Jahr 
der Anschaffung und in den vier
Folgejahren Sonderabschreibungen
bis zu insgesamt 20 % der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten vor-
nehmen. Voraussetzung ist, dass die 
o. g. Grenzen des Betriebsvermögens 
bzw. des Gewinns nicht überschritten 
werden und das Wirtschaftsgut in 
den ersten zwei Jahren in einer inlän-
dischen Betriebsstätte des Betriebs 
ausschließlich oder fast ausschließ-
lich betrieblich genutzt wird.

▀ Da die Gewerbesteuer nicht mehr 
als Betriebsausgabe abgezogen wer-
den kann, wird der Faktor für die 
Anrechnung der Gewerbesteuer 
auf die Einkommensteuer von 1,8 auf 
3,8 erhöht. Die Steuerermäßigung 
darf die tatsächlich zu zahlende Ge-
werbesteuer nicht mehr übersteigen.

Unternehmensteuerreform 2008 –
Änderungen bei der Gewerbe-
steuer

Von der Unternehmensteuerreform 
2008 ist auch die Gewerbesteuer 
betroffen. Neben den Regelungen 
im Einkommensteuergesetz, wonach 
die Gewerbesteuer keine Betriebs-
ausgabe mehr ist und im Gegen-
zug der Faktor für die Anrechnung der 
Gewerbesteuer auf die Einkommen-
steuer von 1,8 auf 3,8 erhöht wird, 
kommt es zu folgenden Änderungen:

▀ Die Änderungen beim „Mantel-
kauf“ schlagen auf die gewerbe-
steuerlichen Verlustvorträge durch. 
Werden innerhalb von fünf Jahren 
mittelbar oder unmittelbar mehr als 
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25 % der Anteile oder Stimmrechte 
an einer Kapitalgesellschaft an ei-
nen Erwerber, eine diesem nahe 
stehende Person oder eine Gruppe 
von Erwerbern mit gleichgerichteten 
Interessen übertragen, gehen die ge-
werbesteuerlichen Altverluste quotal 
bzw. vollständig unter.

▀ Bei der Berechnung der Gewer-
besteuer kam für Personenunterneh-
men bisher auf den Gewerbeertrag 
ein Prozentsatz von 1 % bis 5 % 
(Steuermesszahl) in Staffelform zur 
Anwendung. Je 12.000 € Gewerbe-
ertrag erhöhte sich die Messzahl um 
1 %, so dass die Steuermesszahl von 
5 % erst ab 72.500 € galt. Der Frei-
betrag von 24.500 € bleibt bestehen. 
Der Staffeltarif wird bei gleichzeitiger 
Senkung auf die einheitliche Mess-
zahl von 3,5 % abgeschafft.

▀ Die Hinzurechnungsvorschriften
für die Überlassung von Geld- und 
Sachkapital werden vereinheitlicht
und zusammengefasst. Erfasst wer-
den u. a. alle Zinszahlungen für Dar-
lehen (vorher nur Dauerschuldzinsen) 
und die Finanzierungsanteile aus 
Mieten, Pachten und Leasingraten. 
Aus der Summe, die sich aus den ein-
zelnen Hinzurechnungstatbeständen 
ergibt, werden bei Gewährung eines 
Freibetrags von 100.000 € dem Ge-
winn aus Gewerbebetrieb 25 % der 
Summe hinzugerechnet. Die Summe 
wird insbesondere gebildet aus:

 Entgelten für Schulden ein-
schließlich des Aufwands aus
nicht dem gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr entsprechenden ge-
währten Skonti oder wirtschaft-
lich vergleichbaren Vorteilen,

 bestimmten betrieblichen Ren-
ten und dauernden Lasten,

 Gewinnanteilen des stillen Ge-
sellschafters,

 20 % der Miet- und Pachtzinsen 
(einschließlich Leasingraten) für 
die Benutzung der beweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens,

 75 % der Miet- und Pachtzinsen 
(einschließlich Leasingraten) für 
die Benutzung der unbeweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens

 25 % der Aufwendungen für 
zeitlich befristete Überlassungen 
von Rechten (z. B. Lizenzen).

Unternehmensteuerreform 2008 –
Gegenfi nanzierung bei der
Einkommensteuer

Das Gesetz zur Unternehmensteuer-
reform sieht zur Finanzierung der ent-
lastenden Maßnahmen eine Verbreite-
rung der Bemessungsgrundlage vor:

▀ Die Gewerbesteuer und die da-
rauf entfallenden Nebenleistungen, 
z. B. Zinsen, sind nicht mehr als Be-
triebsausgabe abziehbar.

▀ Bei abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, 
die nach dem 31.12.2007 angeschafft 
oder hergestellt werden, kommt es zu 
Abschreibungsbeschränkungen:

 Die degressive Abschreibung 
ist nicht mehr zulässig.

 Bei Gewinneinkünften müssen 
die geringwertigen Wirtschafts-
güter sofort abgeschrieben wer-
den, wenn die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des einzelnen 
Wirtschaftsguts 150 € nicht über-
steigen. Für Wirtschaftsgüter mit 
Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten von mehr als 150 € bis zu 
1.000 € wird ein jahrgangsbezo-
gener Sammelposten gebildet, 
der gleichmäßig über fünf Jahre 
Gewinn mindernd aufzulösen ist.

▀ Das Halbeinkünfteverfahren wird
ab dem Veranlagungszeitraum 2009 
zum „Teileinkünfteverfahren“, wobei 
die Steuerfreistellung auf 40 % re-
duziert wird. Das „Teileinkünftever-
fahren“ wird nur noch auf Kapitalein-
künfte im betrieblichen Bereich von 
Personenunternehmen sowie auf die 
Veräußerung von wesentlichen An-
teilen an Kapitalgesellschaften ange-
wendet. Beim Privatvermögen greift 
künftig die Abgeltungssteuer.

▀ Durch die Zinsschranke soll der 
Zinsaufwand zur Vermeidung uner-
wünschter Steuergestaltungen nur 
noch begrenzt abziehbar sein. Eine 
Beschränkung auf Finanzierungen 
durch Gesellschafter gibt es nicht 
mehr. Erfasst werden alle Formen 
der Fremdfi nanzierung, insbesonde-
re Bankdarlehen. Zinsaufwendungen 
eines Betriebs sind in Höhe des Zins-
ertrags unbeschränkt abziehbar. Da-
rüber hinaus können bis zu 30 % des 
Gewinns – bereinigt um Zinsaufwen-

dungen, Zinserträge, Steuern und 
Abschreibungen – abgezogen wer-
den. Nicht abziehbarer Zinsaufwand 
wird in die folgenden Wirtschaftsjahre 
vorgetragen. Die Zinsschranke fi ndet 
keine Anwendung, wenn

 der negative Zinssaldo weniger 
als 1 Mio. € (Freigrenze) beträgt,

 der Betrieb nicht Teil eines 
Konzerns ist (sog. „Konzernklau-
sel“) oder

 die Eigenkapitalquote eines
Konzernbetriebs die Quote des 
Konzerns nicht unterschreitet 
(sog. „Escapeklausel“).

Eltern

Einkommensteuerbescheid 
kein Grundlagenbescheid für 
Kindergeldfestsetzung

Die Familienkasse hatte die Kin-
dergeldfestsetzung aufgehoben, 
nachdem sich aus dem Einkom-
mensteuerbescheid der Tochter 
ergab, dass die Einkünfte den 
Grenzbetrag (2007=7.680 €) über-
schritten hatten. Im Rahmen des 
Einspruchsverfahrens legten die 
Eltern einen geänderten Einkom-
mensteuerbescheid des Kindes 
vor, der höhere Werbungskosten 
enthielt, die zu einem Unterschrei-
ten des Grenzbetrags führten.

Das Finanzgericht lehnte die Be-
rücksichtigung dieser Werbungs-
kosten für die Ermittlung der Ein-
künfte im Kindergeldverfahren ab,
weil die vom Finanzamt im Ein-
kommensteuer-Veranlagungsver-
fahren berücksichtigten Werbungs-
kosten nicht in der Form hätten 
anerkannt werden dürfen (Fami-
lienheimfahrten, Berücksichtigung 
eines Computers zu 100 %, Peri-
pheriegeräte in voller Höhe usw.).

Der Bundesfi nanzhof sah dies 
auch so. Die Familienkasse habe 
die Einkünfte und Bezüge selbst-
ständig und ohne Bindung an 
den Inhalt eines für das Kind er-
gangenen Einkommensteuerbe-
scheids zu ermitteln. Deshalb stel-
le der Einkommensteuerbescheid 
keinen Grundlagenbescheid für 
die Kindergeldfestsetzung dar.




